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Amtsblatt für den Landkreis Lüneburg Nr . 3a/2012 vom 16 .03 .2012

Haushaltssatzung 2012 der Samtgemeinde Amelinghausen 
Landkreis Lüneburg

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Amelinghausen 
in seiner öffentlichen Sitzung am 30 . Januar 2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1 . im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1 .1 der ordentlichen Erträge auf 3 .176 .100,00 €
1 .2 der ordentlichen Aufwendungen auf 3 .176 .100,00 €

1 .3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 €
1 .4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 €

2 . im Finanzhaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2 .1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 .950 .200,00 €
2 .2 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 .894 .500,00 €

2 .3 auf Einzahlungen für Investitionen 846 .000,00 €
2 .4 auf Auszahlungen für Investitionen 1 .086 .500,00 €

2 .5 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 240 .500,00 €
2 .6 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 20 .200,00 €

 festgesetzt .

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredi-
termächtigung) wird auf 240.500,00 € festgesetzt .

§ 3
Für das Haushaltsjahr 2012 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt .

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000,00 €
festgesetzt . 

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1 . Grundsteuer

 a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 360 v . H .
 b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v . H .

2 . Gewerbesteuer

 nach Gewerbeertrag 340 v . H .

Amelinghausen, den 30 . Januar 2012

Gemeinde Amelinghausen 
Helmut Völker 
(Gemeindedirektor)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht . Die nach § 120 
Abs . 2 sowie § 122 Abs . 2 des Nds . Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist durch 
den Landkreis Lüneburg am 22 . Februar 2012 unter dem Aktenzeichen 34 .40 – 15 .12 .10 / 11 erteilt worden . Der Haus-
haltsplan kann ab sofort von jedermann eingesehen werden bei der

Samtgemeinde Amelinghausen Rathaus, Zimmer 8
Lüneburger Straße 50, 21385 Amelinghausen

Amelinghausen, den 14 . März 2012 
gez . Zimmer SG .S .
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Haushaltssatzung 2012 der Gemeinde Betzendorf 
Landkreis Lüneburg

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Betzendorf in 
seiner öffentlichen Sitzung am 20 . Februar 2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1 . im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

1 .1 der ordentlichen Erträge auf 838 .300,00 €
1 .2 der ordentlichen Aufwendungen auf 838 .300,00 €

1 .3 der außerordentlichen Erträge auf 27 .400,00 €
1 .4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 27 .400,00 €

2 . im Finanzhaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

2 .1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 792 .300,00 €
2 .2 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 769 .000,00 €

2 .3 auf Einzahlungen für Investitionen 43,900,00 €
2 .4 auf Auszahlungen für Investitionen 315 .700,00 €

2 .5 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 271 .800,00 €
2 .6 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 €

 festgesetzt .

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredi-
termächtigung) wird auf 271.800,00 € festgesetzt .

§ 3
Für das Haushaltsjahr 2012 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt .

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 132.000,00 €
festgesetzt . 

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1 . Grundsteuer

 a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 400 v . H .
 b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v . H .

2 . Gewerbesteuer

 nach Gewerbeertrag 330 v . H .

Betzendorf, den 20 . Februar 2012 
Gemeinde Betzendorf 
Michael Göbel 
(Gemeindedirektor)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erforder-
liche Genehmigung ist durch den Landkreis Lüneburg am 29 . Februar 2012 unter dem Aktenzeichen 34 .40 – 15 .12 .10 
/ 12 erteilt worden . Der Haushaltsplan kann ab sofort von jedermann eingesehen werden bei derwird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht . Die nach § 120 Abs . 2 des Nds . 

Samtgemeinde Amelinghausen Rathaus, Zimmer 8
Lüneburger Straße 50, 21385 Amelinghausen

Amelinghausen, den 14 . März 2012 
gez . Zimmer  G .S .
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Haushaltssatzung 2012 der Gemeinde Oldendorf/Luhe 
Landkreis Lüneburg

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Oldendorf/Luhe 
in seiner öffentlichen Sitzung am 08 . Februar 2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1 . im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

1 .1 der ordentlichen Erträge auf 728 .700,00 €
1 .2 der ordentlichen Aufwendungen auf 728 .700,00 €

1 .3 der außerordentlichen Erträge auf 100,00 €
1 .4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 100,00 €

2 . im Finanzhaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

2 .1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 716 .200,00 €
2 .2 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 678 .900,00 €

2 .3 auf Einzahlungen für Investitionen 0,00 €
2 .4 auf Auszahlungen für Investitionen 0,00 €

2 .5 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 €
2 .6 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 €

 festgesetzt .

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredi-
termächtigung) wird auf 0,00 € festgesetzt .

§ 3
Für das Haushaltsjahr 2012 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt .

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000,00 €
festgesetzt . 

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1 . Grundsteuer

 a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 350 v . H .
 b) für Grundstücke Grundsteuer B) 350 v . H .

2 . Gewerbesteuer

 nach Gewerbeertrag 350 v . H .

Oldendorf/Luhe, den 08 . Februar 2012 
Gemeinde Oldendorf/Luhe 
David Abendroth 
(Gemeindedirektor)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht . Die nach § 122 
Abs . 2 des Nds . Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Lüne-
burg am 27 . Februar 2012 unter dem Aktenzeichen 34 .40 – 15 .12 .10 / 13 erteilt worden . Der Haushaltsplan kann ab 
sofort von jedermann eingesehen werden bei der

Samtgemeinde Amelinghausen Rathaus, Zimmer 8
Lüneburger Straße 50, 21385 Amelinghausen

Amelinghausen, den 14 . März 2012 
gez . Zimmer - G .S .


